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coinIX GmbH & Co. KGaA 

Ludwig-Erhard-Str. 1 – 20459 Hamburg 

– WKN: A2LQ1G – 
   

– ISIN DE000A2LQ1G – 

 

Einladung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 

 

Sehr geehrte Aktionäre, 

 

wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am 

 

Mittwoch, 22. September 2021, 15:00 Uhr MESZ. 

 

Die ordentliche Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physi-

sche Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten statt. Ort der Hauptversammlung 

im Sinne des Aktiengesetzes ist am Sitz der coinIX GmbH & Co. KGaA, Ludwig-Erhard-

Str. 1, 20459 Hamburg. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur An-

wesenheit am Ort der Versammlung.  

 

Die gesamte Versammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des 

Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 

und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pan-

demie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 

Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, BGBl. I 2021, S. 569; zuletzt geändert durch 

Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und 

zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 

Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 

(BGBl. I 2020, S. 3332)) („COVID-19-Gesetz“), für die ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Internet unter der Internetadresse 

hv2021.coreo.de im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen; 

diese Übertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von 

§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Einla-

dung. 
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TAGESORDNUNG 

 
 
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses, des Lagebe-

richts für die coinIX GmbH & Co. KGaA und des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2020 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestell-
ten Jahresabschluss am 30. Juni 2021 gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 26 
Abs. 4 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die 
Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).  

Die genannten Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptver-          
sammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter                                              
https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglich und werden zudem während 
der Hauptversammlung verfügbar sein. 

 

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der coinIX 

GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Jahresabschluss der coinIX GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020 in der 
vorgelegten Fassung festzustellen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin für das Geschäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der 
persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Ent-
lastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 
im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit 

im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Domstraße 15, 

20095 Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. 
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6. Beschlussfassung über diverse Satzungsänderungen  

Der Verwaltungsanschrift der persönlich haftenden Gesellschafterin hat sich 
geändert. § 8 Abs. 1 der Satzung soll daher angepasst werden. Auch soll die Sat-
zungsregelung zum Anteilsnachweis bei Anmeldungen zur Hauptversammlung 
neu gefasst werden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat  

schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

a) § 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

„Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Gesellschaft ist 
die coinIX Capital GmbH mit Sitz in Hamburg.“ 

b) § 22 Abs. 3 wird um folgende Sätze ergänzt: 

„Zusätzlich zu der Anmeldung ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-
lich. Für den Anteilsnachweis ist ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter Nach-
weis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut oder durch den 
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis muss 
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung beziehen und der 
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindes-
tens sechs Tage vor der Versammlung zugehen.“ 

c) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die unter lit. a) und 
b) beschlossenen Satzungsänderungen unverzüglich nach Ablauf der 
Hauptversammlung zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft 

anzumelden. 

 

7. Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Tätigkeits- und Haftungs-

vergütung 

Die Fassung der Satzung in § 10 Abs. 2 ist in Bezug auf § 10 Abs.1 widersprüchlich 
und soll daher dahingehend angepasst werden, dass in Absatz 1 das Wort 
„Gesamtjahr“ durch „das jeweilige Kalenderquartal“ ersetzt wird 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
folgenden Beschluss zu fassen:  

a) § 10 Abs. 1 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

„(1) Zur Ermittlung des Wertes des Anlage- und Umlaufvermögens ist für die 
Monate Januar – Dezember der jeweilige Monatsendwert zu ermitteln und für 
das jeweilige Kalenderquartal der Durchschnitt der Monatsendwerte zu bilden.“ 

b) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die unter lit. a) 
beschlossene Satzungsänderung unverzüglich nach Ablauf der 
Hauptversammlung zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft 
anzumelden. 
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8. Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat 

Herr Gero Wendeborn hat sein Mandat mit Wirkung zur Beendigung der Hauptver-
sammlung am 22. September 2021 niedergelegt. Es ist daher die Nachwahl eines 
Mitglieds des Aufsichtsrats vorzunehmen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 6. Fall, 101 Abs. 
1 AktG i. V. m. § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus mindestens drei von 
der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptver-
sammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

Frau Dr. Bianca Ahrens, Geschäftsführerin (COO) der Bloxxter GmbH 
Hamburg 

 

mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 22. 
September 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, als 
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. 

 
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG für Frau Dr. Bianca Ahrens: 

a) Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

  keine 

b) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen: 

 keine 

 

9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals 

Die persönliche haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu 

beschließen:  

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage von EUR 
2.870.496,00 um bis zu EUR 2.870.496,00 auf bis zu EUR 5.740.992,00 
durch Ausgabe von bis zu 2.870.496 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital 

in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie erhöht.  

b) Der Ausgabebetrag je neuer Aktie beträgt mindestens EUR 1,00. Er wird 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates festgelegt. 

c) Die neuen Aktien nehmen erstmals am Jahresgewinn der Gesellschaft für 
das Geschäftsjahr 2021 teil.  

d) Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu, hierzu wird zur 
Zeichnung der neuen Aktien ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 
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Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen (KWG) tätiges Unternehmen mit der Verpflichtung zugelassen, 
die neuen Aktien den bisherigen Aktionären im Verhältnis 1:1 zu dem von 
der persönliche haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichts-
rates festzulegenden Bezugspreis gegen Bareinlage zum Bezug anzubie-
ten (d.h. für jeweils eine alte Aktie wird den Aktionären jeweils eine neue 
Aktie angeboten) (mittelbares Bezugsrecht) und den Erlös aus der Platzie-
rung der Aktien – nach Abzug einer angemessenen Provision und der Kos-
ten – an die Gesellschaft abzuführen. Die Frist für die Annahme des Be-
zugsangebots (die „Bezugsfrist“) endet frühestens zwei Wochen nach der 
Bekanntmachung des Bezugsangebots. 

e) Den bezugsberechtigten Aktionären wird ferner die Möglichkeit eines Über-
bezugs in der Form eingeräumt werden, dass ihnen über ihr gesetzliches 
Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien, für die Bezugsrechte nicht aus-
geübt wurden, zum Erwerb angeboten werden. Ein Überbezug ist nur be-
züglich einer ganzen Aktie oder eines Vielfachen davon möglich. Soweit es 
wegen hoher Nachfrage im Rahmen des Überbezugs nicht möglich sein 
sollte, allen Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten Aktien 
zuzuteilen, wird der jeweils angemeldete Überbezug proportional im Ver-
hältnis der Beteiligung dieser Aktionäre an der Gesellschaft berücksichtigt. 
Soweit ein Aktionär im Rahmen der verhältnismäßigen Berücksichtigung 
der Überbezugsorder Bruchteile an Aktien erhalten würde, wird auf die 
niedrigere volle Aktienzahl abgerundet. Überbezugsorder können nur 
innerhalb der Bezugsfrist erklärt werden. 

f) Soweit Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben, ist die persönlich haftende 
Gesellschafterin befugt, die neuen Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist zu 
verwerten, insbesondere neuen Aktionären im Wege der Privatplatzierung 
oder auch im Wege eines öffentlichen Angebotes zur Zeichnung anzubie-

ten. Eine Verwertung hat mindestens zum Bezugspreis zu erfolgen.  

g) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung festzusetzen.  

h) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.  

i) Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, soweit ihre Durchführung nicht bin-
nen sechs Monaten nach dem Tag der Hauptversammlung oder, sofern 
Anfechtungsklagen gegen den Hauptversammlungsbeschluss erhoben 
werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem die entsprechenden Ge-
richtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebe-
schluss nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach die-
sem Beschluss zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet worden 
ist. 
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10. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Ka-
pitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die 

entsprechende Satzungsänderung 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat am 14.04.2021 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 
2.201.500,00 unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 um 
bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wurde durch Ausgabe 
von 668.996 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechneri-
schen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bareinlagen und unter 
Gewährung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Höhe EUR 
668.996,00 auf EUR 2.870.496,00 durchgeführt. Die Eintragung der Durchführung 
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgte am 18. Mai 2021.  

Um der Gesellschaft auch zukünftig den vollen Handlungsspielraum und die größt-
mögliche Flexibilität hinsichtlich der Stärkung ihres Eigenkapitals einzuräumen, 
soll das Genehmigte Kapital 2020 durch ein neu zu schaffendes Genehmigtes Ka-
pital 2021 ersetzt werden, das unter anderem auch dem zwischenzeitlich erhöhten 

Grundkapital der Gesellschaft Rechnung tragen soll. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, 

zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Oktober 
2020 erteilte und bis zum 21. September 2025 befristete Ermächtigung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 7 der Satzung (Genehmigtes 
Kapital 2020) wird zum Zeitpunkt der Eintragung des unter nachfolgend lit. b) 
und c) vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2021 im Handelsregister der 
Gesellschaft im noch nicht ausgenutzten Umfang vollständig aufgehoben. 

b) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, das Grundkapital der 
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. September 2026 
einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 
EUR 1.435.248,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich 
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 1.435.248 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2021). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 
ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die persönlich haftende Ge-
sellschafterin wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

-  zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; 
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-  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrages nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 

Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die Gesellschaft.  

Der anteilige Betrag am Grundkapital der unter Ausschluss des Bezugsrechts 
aufgrund dieser Ermächtigung auszugebenden und ausgegebenen Aktien darf 
insgesamt 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung („Höchstbetrag“) nicht 
überschreiten; auf diesen Höchstbetrag  sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 
Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind. Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz wegen 
der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß 
§ 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur 
Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn und soweit die 
jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), 
von der Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
erneut erteilt wird bzw. werden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 und 

ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital 2021 entsprechend dem Umfang der jeweiligen 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 oder nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen. 

c) § 7  der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. September 
2026 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 
EUR 1.435.248,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich 
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 1.435.248 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist 
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grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht).  

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden Fällen auszuschließen: 

-  zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; 

-  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrages nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG);   

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von 
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich 
der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder von Forderungen 
gegen die Gesellschaft.  

Der anteilige Betrag am Grundkapital der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund dieser Ermächtigung auszugebenden und 
ausgegebenen Aktien darf 10% des Grundkapitals, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung, („Höchstbetrag“) nicht überschreiten; auf diesen 
Höchstbetrag  sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 
Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind. Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz 
wegen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen 
Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 
1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, 
wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung die 
Anrechnung bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 
und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021 entsprechend dem 
Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2021 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 
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Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Punkt 10 der 
Tagesordnung über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Die persönlich haftende Gesellschafterin erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre diesen 
Bericht, der ab der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Internet unter 
https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglich ist.  

Unter Punkt 10 der Tagesordnung schlagen die persönlich haftende Gesellschafterin 
und der Aufsichtsrat vor, ein neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen.  

Um der Gesellschaft auch zukünftig den größtmöglichen Spielraum einzuräumen, die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erforder-
nissen anzupassen, soll ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden. Die Er-
mächtigung soll in ihrem Umfang dem derzeit bestehenden Grundkapital der Gesell-
schaft von EUR 2.870.496,00 Rechnung tragen und insgesamt 50 % des derzeitigen 
Grundkapitals erreichen. Das vorgeschlagene neue Genehmigte Kapital 2021 ermäch-
tigt die persönlich haftende Gesellschafterin, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21. September 2026 einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt EUR 1.435.248,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich 
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 1.435.248 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen.  

Den Aktionären ist, soweit die persönlich haftende Gesellschafterin nicht mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats ermächtigt ist, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zuschließen, ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten 
Kapital 2021 soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf sich bietende 
Investitionsmöglichkeiten reagieren zu können. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-
zugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 zur Vermeidung von Spitzenbeträgen 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge beim 
Genehmigten Kapital 2021 ist erforderlich, um bei der jeweiligen Kapitalerhöhung 
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Dies 
erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat halten den 
Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und 
gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
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Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim 
Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. 

Das Bezugsrecht soll demnach bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 
auch ausgeschlossen werden können, wenn die Volumenangaben und die 
übrigen Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis soll 
maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen. Aufgrund dieser Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, 
kurzfristig günstige Börsensituationen und Marktchancen auszunutzen und dabei 
durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 
und dadurch eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel herbeizuführen. Eine 
derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre, da bei der Festlegung des 
Ausgabebetrages kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist 
berücksichtigt werden muss. Eine solche Maßnahme liegt somit im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Dadurch, dass 
der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich 
unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen 
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Es kann zwar zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der 
vorhandenen Aktionäre kommen, jedoch können Aktionäre, die dies vermeiden 
möchten, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse erwerben. Diese 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist zudem, und zwar für alle Fälle des 
Bezugsrechtsausschluss aufgrund dieser Ermächtigung, auf einen Anteil von 
höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt. Dabei ist der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen, 
d. h., auf diese Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder 
auszugeben sind, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden sowie Aktien, die 
aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur 
Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG wieder veräußert werden und Aktien, die aus einem anderen 
genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Eine Anrechnung, die wegen der Ausübung 
von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 
1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von 
eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221 
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Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die 
Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung 
die Anrechnung bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden. 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder von 

Forderungen gegen die Gesellschaft. 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll zum einen dem 
Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligun-
gen) gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesell-
schaft muss sich im weltweiten Wettbewerb gegenüber Konkurrenzunternehmen 
behaupten. An den nationalen und internationalen Märkten muss sie daher mit 
der erforderlichen Flexibilität und Spontanität agieren können. Erfahrungsgemäß 
verlangen die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine 
Veräußerung nicht selten die Übertragung von stimmberechtigten Aktien der er-
werbenden Gesellschaft. Um ein unter solchen Bedingungen auf dem Markt be-
findliches Akquisitionsobjekt erwerben zu können, muss der persönlich haften-
den Gesellschafterin die Möglichkeit eröffnet werden, Aktien der Gesellschaft als 
Gegenleistung zu gewähren. Es kommt bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar 
zu einer entsprechenden Verwässerung der Beteiligungs- und Stimmrechtsquo-
ten der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung des Bezugsrechts wäre aber 
der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen voraussichtlich nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die 
Aktionäre verbundenen Vorteile nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für 
die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit 
nicht. Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren sollte, wird die persön-
lich haftende Gesellschafterin sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des 
Genehmigten Kapitals 2021 zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen von Unternehmen erforderlich und geboten 
ist. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird dies nur dann tun, wenn der 
Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Ge-
sellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur, wenn diese 
Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zu-
stimmung erteilen. Basis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits 
und der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile oder Unternehmens-
beteiligungen andererseits wird das neutrale Unternehmensgutachten einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft und/oder einer renommierten internationalen Invest-
mentbank sein. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Gewährung 
von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft soll 
der Gesellschaft die Möglichkeit geben, im Einzelfall Forderungen gegen die Ge-
sellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu kön-
nen. Dies hat den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. 
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Rechtlich stellt der Erwerb einer Forderung gegen die Gesellschaft eine Sachein-
lage dar, d. h. eine Forderung wird als Einlage in die Gesellschaft eingebracht, 
wo sie durch Konfusion oder Erlass erlischt. Der Wert der eingebrachten Forde-
rung ist dabei von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass Forderungen zu ihrem aktuellen Wert eingebracht werden. Bilanzi-
ell handelt es sich hierbei um die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und 
dient damit der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Finanzstruktur ins-
gesamt.  

Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund einer dieser 
Ermächtigungen auszugebenden und ausgegebenen Aktien darf – wie bereits oben aus-
geführt -  10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht 
überschreiten; auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsausschluss 

veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind.  

Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den 
aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintre-
tenden entsprechenden Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für ange-
messen. Durch die Beschränkung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10% des Grund-
kapitals ist eine Anteilsverwässerung nur beschränkt möglich; eine Wertverwässerung 
wird in Fällen der Barkapitalerhöhung durch den Ausgabebetrag in Nähe des Börsen-
preises weitgehend vermieden; zudem besteht die Möglichkeit des Nachkaufs der Aktien 
am Kapitalmarkt. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird in jedem Einzelfall sorg-
fältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2021 und zum Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Sie wird dies nur 
dann tun, wenn der Ausschluss des Bezugsrechts im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung über jede Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals berichten. 
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Hinweise der Gesellschaft 

 

Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. September 2021 wird mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Ab-
milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
rechts, BGBl. I 2021, S. 569; zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebeding-
ter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts so-
wie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3332)) („COVID-
19-Gesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abge-

halten.  

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten                  
Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen               
am 22. September 2021 ab 15:00 Uhr MESZ im Internet unter                                                
https://coinix.capital/hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice in Bild 

und Ton übertragen. 

Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären werden individuelle Zugangsdaten zur 
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft übersandt („HV-Ti-
cket“).   

Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die 
Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgen ausschließlich 
im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Eine elektronische Teilnahme an der Ver-

sammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.  

Über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung können die Akti-
onäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr 
Stimmrecht per elektronischer Briefwahl ausüben, Vollmachten an Dritte sowie Voll-
machten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Für die Nutzung des 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechti-
gung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten im nachfolgenden Abschnitt „Vo-
raussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts". 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts 
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Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
sind gemäß § 22 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Ge-
sellschaft unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Text-
form (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung, demnach bis spätestens Mittwoch, 15. September 2021, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. 

coinIX GmbH & Co. KGaA 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
Telefax: +49 40 6378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 

 

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung 
des passwortgeschützten Internetservice übersandt („HV-Ticket“). Um den rechtzeitigen 
Erhalt der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die An-

meldung Sorge zu tragen. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) 
abgeben. Die Aktionäre, die ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben möchten, 

müssen sich ebenfalls rechtzeitig anmelden.   

Briefwahlstimmen können unter Nutzung des unter                                              
https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglichen passwortgeschützten Internetser-
vice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ab Mittwoch, 1. September 2021, 00:00 
Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
22. September 2021 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die 
in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvor-
schläge von der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder dem Aufsichtsrat, über 
mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntge-
machte Beschlussvorschläge von Aktionären sowie über etwaige vor der Hauptver-
sammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvor-
schläge von Aktionären beschränkt. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 
ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmab-
gabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
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Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater 
oder sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen kön-
nen sich der elektronischen Briefwahl bedienen.   

Stimmrechtsvertretung 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-
mächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-
rechtsberater, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen 
sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristge-
rechter Zugang der Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Be-
vollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder meh-
rere von diesen zurückweisen. 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 
können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen 
ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung 

der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.  

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten 
setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ausnahmen vom Textformerfordernis 
können für von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder die-
sen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen. Wir 
bitten daher unsere Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person 
oder Institution mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 
21. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse  

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter             
https://coinix.capital/hauptversammlung gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ab 
Mittwoch, 1. September 2021, 00:00 Uhr (MESZ), übermittelt, geändert oder widerru-
fen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 
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Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nut-
zung des unter https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglichen passwortge-
schützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der 

Abstimmungen abgegeben, geändert oder widerrufen werden.   

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeit-
punkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Be-
vollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits 
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis 
zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft er-

klärt werden. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 
einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung 
zugeschickt wird.  

Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft zum 
Download unter https://coinix.capital/hauptversammlung zur Verfügung. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Aktionäre, die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sich gemäß den vorstehenden Bestim-
mungen fristgerecht zur virtuellen Hauptversammlung anmelden.  

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per 
Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Stimmrechtsvertretung“ ge-
nannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens                        
Dienstag, 21. September 2021, 24:00 Uhr MESZ, oder unter Nutzung des unter               
https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglichen passwortgeschützten Internetser-
vice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ab Mittwoch, 1. September 2021, 00:00 
Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 

22. September 2021 erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt und 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://coinix.capital/hauptver-
sammlung zum Download zur Verfügung.  

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt wer-
den. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Wei-
sungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen aus-
üben und sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit 
eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt-
gemachten Beschlussvorschlägen von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
und/oder dem Aufsichtsrat oder zu - mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG - bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären 
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sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich ge-
machte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären vorliegt. Die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft nehmen weder im Vorfeld noch während der virtuellen Haupt-
versammlung Weisungen oder Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von 

Anträgen entgegen.  

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 
ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 
Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung 
für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären in der Zeit vor der Hauptversamm-
lung, die gemäß § 126 bzw. § 127 AktG .i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Gesetz zugänglich 
gemacht werden sollen, sind bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 
bis spätestens Dienstag, 7. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), an die nachstehende 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten: 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
Telefax: +49 40 6378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 

 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie et-
waige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu werden auf der Internetadresse der Ge-
sellschaft unter 

https://coinix.capital/hauptversammlung 

veröffentlicht. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvor-
schläge gestellt werden. Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 
Absatz 2 S. 3 COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den 
Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legi-
timiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

Ergänzungsverlangen nach § 122 Absatz 2 des Aktiengesetzes 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen 
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müssen an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet sein und der Gesellschaft mindes-
tens 24 Tage vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangster-
min ist also der 28. August 2021, 24:00 Uhr MESZ. Später zugegangene Ergänzungs-
verlangen werden nicht berücksichtigt. 

Ergänzungsverlangen werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller nachweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 
der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu übermitteln:   

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 
Die Komplementärin 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 

 

Anträge aus den aufgrund Tagesordnungsergänzungsverlangens nach §§ 122 Absatz 2, 
124 Absatz 1 des Aktiengesetzes bekanntgemachten Gegenständen der Tagesordnung 
werden in der Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung 
gestellt worden. 

 

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

Auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen 
Hauptversammlung am 22. September 2021 abweichend von § 131 AktG kein Aus-
kunftsrecht. Stattdessen haben angemeldete Aktionäre das Recht, Fragen im Wege der 
elektronischen Kommunikation einzureichen. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie sie Fragen beantwortet. Fra-
gen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätes-
tens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzu-
reichen sind; dazu hat sich die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats entschieden. 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis spä-
testens Montag, 20. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), über den auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglichen passwort-

geschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren einzureichen. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 
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Bild- und Ton-Übertragung der Hauptversammlung im Internet 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Versammlung 
am 22. September 2021, ab 15:00 Uhr MESZ, live auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://coinix.capital/hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice in 
Bild und Ton verfolgen.  

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung werden den Aktionären die Zugangs-
daten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://coinix.capital/hauptversammlung übersandt („HV-Ticket“).  

Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des § 118 
Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 

 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im Wege der 
elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über den auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://coinix.capital/hauptversammlung zugäng-
lichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 22. September 2021 an bis zum Ende 
der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
COVID-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu er-
klären.  

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegenneh-
men. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft EUR 2.870.496,00 und ist in 2.870.496 auf den Inhaber lautende Stückak-
tien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die 
Gesamtzahl der Stimmrechte 2.870.496 beträgt. 

Hinweis zum Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen 
hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich und kompakt 
zusammengefasst. Unsere Datenschutzhinweise stehen auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter der Internetadresse 

https://coinix.capital/hauptversammlung  

zur Einsicht und zum Download zur Verfügung. 
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Hamburg, im August 2021 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 


